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Teil B: Textliche Festsetzungen 

 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Im Sondergebiet (SO) im Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO wird die Zweckbestimmung Sonnen-
energienutzung festgesetzt. 

Ferner sind Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 20 und Abs. 6 BauGB) festgesetzt. 

Gemäß §§ 12 Abs. 3a, 9 Abs. 2 BauGB wird festgesetzt, dass nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Nicht zulässig ist das Errichten von Gebäuden mit Ausnahme von technischen Betriebsgebäuden 
(Trafostation, Wechselrichter) und eines Nebengebäudes für betriebliche Zwecke im Umfang 
max. von 50 m² Grundfläche.  

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

2.1 Höhe der baulichen Anlagen 

Die max. zulässige Höhe der Module zur Sonnenenergienutzung und sonstigen baulichen Anla-
gen, gemessen von der bestehenden Geländeoberkante bis zur Oberkante der baulichen An-
lagen beträgt max. 3,50 m. Der Mindestabstand der Unterkante der Solarmodule vom herge-
stellten Gelände beträgt mindestens 50 cm. 

2.2 Zulässige Grundfläche 

Es wird eine höchstzulässige projizierte Grundfläche (Solar-Modulfläche) einschließlich techni-
scher Betriebs- und Nebengebäude sowie baulichen Nebenanlagen in Quadratmetern von 
5.000 festgesetzt. 

 

3. Überbaubare Grundstücksfläche 

Solarmodule, Nebenanlagen und Nebengebäude sind nur innerhalb im Bebauungsplan der 
festgesetzten Baugrenze zulässig. 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Planzeichnung (Teil A) festgesetzt.  

 

4. Weitere Festsetzungen 

Die baulichen Anlagen sind nur in blendfreier Wirkung zulässig. 

4.1 Dächer bei Nebengebäuden 

Die zulässige Dachneigung beträgt maximal 15°. Trafostation und Nebengebäude sind nur im 
Zusammenhang unter einem Dach zulässig. Es sind nur matte Farben zulässig. Unzulässig sind 
grelle Farben. 

4.2 Fassaden 

Fassaden von Nebengebäuden sind nicht in grellen Farben zulässig. 

4.3 Bodenbefestigung der Module 
Die aufgeständerten Module sind nur ohne oberirdische Fundamente zulässig. 
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4.4 Einfriedungen 
Einfriedungen sind bis maximal 2,20 m Höhe als sockellose Zäune zuzüglich Übersteigschutz 
aus Maschendraht oder Stahlgitter-Industriezaun in den Farben metallgrau oder grün zulässig. 
Die Durchlässigkeit der Umzäunung muss für Klein- und Mittelsäuger sichergestellt sein. Der 
Mindestabstand zwischen Zaununterkante und Gelände beträgt daher mind. 15 cm. Ist dies aus 
versicherungstechnischen oder topgraphischen Gründen nicht möglich, so ist eine entsprechende 
Maschenweite von mind. 15 cm zu wählen. 
Der Zaun ist entlang der Baugrenze, d. h. auf der Innenseite der Flächen mit Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft herzustellen.  
Pflanzungen dürfen hierbei nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 
Weitere Trenneinfriedungen innerhalb des Geltungsbereiches und Flächen mit Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind nicht zulässig. 

4.5 Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind nur an der Fassade der technischen Betriebs- und Nebengebäude und an 

der Toranlage bis zu einer Größe von insgesamt max. 2 m² unbeleuchtet zulässig. 

4.6 Beleuchtung der Anlage 
Eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage ist nicht zulässig.  

4.7 Oberirdische Versorgungsleitungen  
Oberirdische Versorgungsleitungen sind unzulässig. 
Wechselstrom und Gleichstrom ist baulich zu trennen und getrennt voneinander abschaltbar 
einzurichten. 
 

5. Grünordnerische Festsetzungen  

5.1 Nicht bebaute (unversiegelte) Oberflächen 
Es ist eine geschlossene, erosionsstabile Vegetationsdecke zu entwickeln, d.h. Oberflächen sind 
mit Ausnahme der Zufahrt, der notwendigen Durchwegungen, der Fläche für technische Be-
triebsgebäude und Fläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft, ist als standortgerechter Magerrasen/Heide zu gestalten. Die Herstel-
lung der extensiven Magerrasenfläche hat auf 10 % der Fläche über eine autochthone Initial-
ansaat zu erfolgen.  
Das verwendete Saatgut ist von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt freigeben 
zu lassen.  
Eine Beweidung der Fläche ist durch die Zustimmung der zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde möglich. 
Dünger- und Pflanzenschutzmittelanwendung, Gülleausbringung sowie Einsatz von chemischen 
Modulreinigungsmitteln und chemischen Spritzmitteln sind im Geltungsbereich nicht zulässig. 

5.2 Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 20 und Abs. 6 BauGB), Ausgleichsflächen-
Zuordnungsfestsetzung nach § 9 Abs. 1a BauGB mit Festsetzungen zur Vermeidung 
von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

Gemäß Planzeichnung (Teil A) werden Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt.  

Eine dauerhafte Einzäunung dieser ist nicht zulässig.  

Zum Schutz vor wild abfließendem Oberflächenwasser können entsprechende naturnahe Rück-
haltemaßnahmen vorgesehen werden. 

Die Festsetzung mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird gem. § 9 Abs. 2 BauGB auf den 
Zeitraum begrenzt, in dem das Vorhaben mit den baulichen Anlagen besteht. Nach vollständi-
gem Rückbau der Photovoltaikanlage, technischen Betriebs- und Nebengebäude, Zaunanlage 
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und Wege erlischt die Verpflichtung zum Ausgleich, sofern dann geltendes Recht dem nicht 
entgegensteht.  
 
Es ist eine ökologische Baubegleitung (über das Landratsamt, Biologen oder entsprechende 
Ortskenner und Verbände) bei der Anlage/Umsetzung der Maßnahmen durchzuführen. 
 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und sind folgende Aufwertungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen festgesetzt: 
 

5.2.1  

Die Baumaßnahmen haben außerhalb der Vegetationszeit (1. Oktober bis 28. Februar) zu 
erfolgen, da die Habitate im Bereich der Photovoltaikanlage vorwiegend in den Frühjahrs- und 
Sommermonaten als Lebensraum für Kriechtiere und Lurche geeignet sind. 

5.2.2  

Für die Kreuzkröte hat im Vorfeld der Baumaßnahme die Anlage, Pflege und Entwicklung von 
mindestens drei temporären Kleingewässern (ausreichend tiefe Mulden, flache Wasserstellen, 
Seigen) mit insgesamt mindestens 200 m² Wasserfläche zu erfolgen. Die Kleingewässer müssen 
dauerhaft vegetationsarm und gehölzfrei gehalten werden. Es ist darauf zu achten das unter-
schiedlich stark sonnenexponierte, vegetationsarme und flache Uferbereiche entwickelt wer-
den. Für die zukünftige Pflege müssen diese ebenso mähbar bleiben. 

5.2.3  

Erhalt der Wurzelstockablagerung im Geltungsbereich. 

5.2.4  

Für die Zauneidechse hat vor Durchführung der Baumaßnahmen für die Photovoltaikanlage die 
Anlage, Pflege und Entwicklung von besonnten, mageren und lückig bewachsene Offenlandflä-
chen mit Versteckmöglichkeiten (Steinhaufen oder Wurzelstöcke) zu erfolgen. Auf mind. 600 m² 
sind Strukturanreicherungen durch Anlage von verschiedenen Elementen: Stein-, Ast-und Holz-
haufen (z.B. aus Baumpflege), Reisighaufen, Wurzelstöcke, Lesesteinwälle, Totholzstämme als 
Sonnenplätze, Tagesversteck, Ruhe- und Rückzugsmöglichkeit für die Zauneidechse durchzufüh-
ren. Im Bereich der Strukturanreicherungen mit Einzelelementen ist zusätzlich die Entwicklung 
von Rohböden umzusetzen - mit Anschütten von sandigem Material an der Basis der Haufen als 
Habitatrequisit (Eiablageplatz). Bei mindestens 5 Strukturelementen. 

5.2.5  

Für die Vogelarten Heidelerche, Baumpieper und Bluthänfling sind außerhalb der Maßnah-
menfläche nach Ziff. 5.2.2. und 5.2.4 lückige Magerrasen / Heiden ohne Gehölze, herzustellen 
und zu pflegen.  

5.2.6  

Die Fläche darf nicht vor dem 15.07. (Vogelbrutzeit Heidelerche, Bluthänfling, Baumpieper) 
gemäht oder beweidet werden.  

5.2.7  

Eine Dünger- und Pflanzenschutzmittelanwendung ist nicht zulässig. 

5.2.8  

Die festgesetzte Fläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft darf während der Bauarbeiten der Photovoltaikanlagen nicht tangiert werden.  
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6. Gültigkeitszeitraum und Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 BauGB) 

Die zulässige Nutzung für Sonnenenergie wird gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB auf einen Zeit-
raum von 30 Jahren, ab Inbetriebnahme der Anlage, beschränkt.  

Des weiteren wird die Zulässigkeit der Sonnenenergienutzung gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
auf den Zeitpunkt des Eintritts folgender Umstände begrenzt: 

1. Antrag auf Nutzungseinstellung durch den Eigentümer 

2. Eintritt der Nutzungsaufgabe: Eine Nutzungsaufgabe liegt vor, wenn die errichtete Frei-
flächenphotovoltaikanlage mindestens 6 Monate keinen Strom mehr in das Stromnetz ein-
speist, obwohl Ihr dies aufgrund eines bestehenden Anschlusses an dieses möglich gewesen 
wäre. 

Bei Eintritt dieser Umstände ist die Freiflächenphotovoltaikanlage inklusiver aller Nebenanla-
gen vollständig rückzubauen.  

Als Folgenutzung wird eine Fläche für die Forstwirtschaft im Geltungsbereich festgesetzt.  
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7. Hinweise und Empfehlungen (Teil C) 

7.1 Brandschutz 

Die Zufahrt zum Schutzobjekt muss für Feuerwehrfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 16 t 
sichergestellt sein. Die Anforderungen nach Art. 16 (1-3) BayBO sind einzuhalten. Auf die 
„Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken - Fassung Februar 2007„ (AllMBl 
Nr. 2008 S. 806) wird hingewiesen. DIN 14090 ist zu beachten. 

Nahe gelegene Standorte von Brunnen, Zisternen oder Hydranten für die erforderliche Lösch-
wasserversorgung sind nicht bekannt. Es werden vom Vorhabenträger weitere Alternativen für 
die Löschwasserversorgung geprüft. Wasserschutzrechtliche Genehmigungen sind ggf. vom 
Vorhabenträger selbst beizubringen. Zum derzeitigen Planungsstand sind somit konkrete Aus-
sagen zur Löschwasserversorgung/Löschwasserentnahme nicht möglich.  

Entsprechende und konkretisierende Angaben zum abwehrenden Brandschutz erfolgen im 
Durchführungsvertrag. 

Der Feuerwehrplan ist nach DIN 14 095 mit der zuständigen Feuerwehr und dem Kreisbrand-
rat rechtzeitig vor Inbetriebnahme abzustimmen, und in erforderlicher Stückzahl (vier) an den 
Kreisbrandrat weiterzuleiten. Auf die Gefahren des elektrischen Stromes und auf die Einhal-
tung der der Schutzabstände nach DIN VDE 0132 ist im Feuerwehrplan gesondert hinzuweisen.  

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist den Feuerwehren Gelegenheit zur Betriebsbesichtigung zu 
geben. Die örtliche Feuerwehr und die im Alarmplan vorgesehenen Feuerwehrführungskräfte 
sind in die vorhandenen Gefahren bzw. Sicherheitsvorkehrungen einzuweisen. Eine Brandmel-
deanlage wird dringend empfohlen.  

Mit der örtlich zuständigen Feuerwehr ist abzuklären, wie das Gelände im Einsatzfall mit mög-
lichst wenig Verzögerung betreten bzw. befahren werden kann.  

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 zu fertigen. 

Im Einvernehmen mit dem Kreisbrandrat oder dessen Vertreter ist die Art, Anzahl und der ge-
naue Anbringungsort festzulegen. 

1. Gewährleistung des Brandschutzes durch die gemeindliche Feuerwehr 

Der abwehrende Brandschutz und der technische Hilfsdienst sind Pflichtaufgaben der Gemein-
den im eigenen Wirkungsbereich (Art. 83 Abs. 1 BV, Art. I (1) BayFwG). Die Gemeinden ha-
ben, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, ihre gemeindlichen Feuerwehren aufzustellen, 
auszurüsten und zu unterhalten (Art. I (2) BayFwG), damit im eigenen Wirkungskreis dafür ge-
sorgt ist, dass drohende Brand- und Explosionsgefahren beseitigt und Brände wirksam be-
kämpft werden können sowie ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder 
Notständen im öffentlichen Interesse geleistet werden (Art. 1 (1) BayFwG). 

2. Einhaltung der Hilfsfrist nach Nr. 1.1 VollzBekBayFwG 

Jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle muss von der gemeindlichen Feuerwehr in höchs-
tens 10 Minuten nach Eingang der Brandmeldung bei der alarmauslösenden Stelle (Hilfsfrist) 
erreicht werden können (Nr. I .1. VollzBekBayFwG). Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
sollte die Einhaltung der Hilßfrist durch Rückfragen beim zuständigen 

Kreisbrandrat überprüft und abgeklärt werden (Hilfsfrist sind hier gegeben). 

3. Ausreichende Löschwasserversorgung 

Die Gemeinden haben in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit notwendige Löschwasser ver-
sorgungsanlagen bereitzustellen und zu unterhalten (Art. 1 Satz 2 BayFwG). 

Der Grundschutz an Löschwasser durch das Hydrantennetz für die Gesamtheit des Baugebietes 
ist nach dem Merkblatt Nr. L8/5 ,,Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trink-



 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben und Erschließungsplan „Sonnenenergienutzung Ton-
grube Einsiedel“ Entwurf  
Textliche Festsetzungen und Hinweise und Empfehlungen in der Fassung vom 24.07.2019 

 Seite 7 von 10 

 

  

 

 
   

  

wasserversorgung" Stand 08/2000 des. Bay. Landesamtes für Wasserwirtschaft und nach den 
Techn. Regeln des Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW - Arbeitsblätter W 331 
,,Hydranten" und 405 ,,Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversor-
gung" Stand 02/2008 auszubauen. Zur Erzielung o.g. Löschwassermengen dürfen neben be-
reits bestehenden Hydranten auch alle Löschwasserentnahmestellen im Umkreis von 300 herzu-
rgezogen werden, sofern der Zugriff auf dieses Wasser das ganze Jahr über sichergestellt ist. 
In diesem Falle sollte eine, für die Feuerwehr geeignete, Löschwasserentnahmestelle geplant 
werden. Dies können u.a. natürliche oder künstliche offene Gewässer bzw. unterirdische Lösch-
wasserbehälter nach DIN 14230 sein. 

4. Ausreichende Erschließung für Feuerwehreinsätze 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, 
Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und unbehindert 
befahren werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achsenlast 10 t) 
ausgelegt sein. Hierzu wird auf die DIN 14090 ,,Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken" 
und die bayerische Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr" Stand 0212007 verwiesen. 

Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass die Photovoltaik-Freiflächenanlage ganz oder 
mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreich-
bar ist. 

Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. ,,Wendehammer" auch ft.ir Feuerwehrfahr-
zeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist für Feuerwehrfahrzeuge (ausgenommen 
Drehleiterfahrzeuge DLAK 23112) ein Wendeplatzdurchmesser nach EAE 85/95 analog der 
Forderung für 2-achsige Müllfahrzeuge anzustreben. 

7.2 Niederschlagswasserversickerung 

Die Neigung der Oberfläche muss an jeder Stelle einen auf staufreien Abfluss des Nieder-
schlagswassers gewährleisten. Die Gründung ist so anzulegen, dass es zu keiner Stauung von 
Niederschlagswasser auf dem neu modellierten Bodenkörper kommen kann.  

Das von den Modulen abfließende Niederschlagswasser darf nicht zu Erosionen führen. Unter-
halb der Tropfkanten der Photovoltaikmodule sind geeignete Maßnahmen zum Erosionsschutz, 
z. B. Kiesschüttungen oder Jutematten im Bedarfsfall vorzusehen. Gegebenenfalls ist nachzu-
weisen, dass aufgrund hydraulischer und geotechnischer Nachweise diese nicht erforderlich 
sind.  

Die Niederschlagswasserbehandlung ist so anzulegen, dass weder im Geltungsbereich noch im 
Umgriff mehr gesammeltes Niederschlagswasser versickert wird, als dies der Versickerungsfä-
higkeit des anstehenden Untergrundes entspricht. Darüber hinaus anfallendes Niederschlags-
wasser ist ggf. vor zu reinigen, von der Fläche abzuleiten und an anderer Stelle dem Wasser-
kreislauf zuzuführen. Auch während des Baus der PV-Anlage ist auf eine ausreichende Nieder-
schlagswasserbehandlung aufgrund des angrenzenden aktiven Tonabbaus zu gewährleisten.  

Sollte eine flächenhafte Versickerung (breitflächige Versickerung oder Muldenversickerung 
über mindestens 20 cm bewachsenen Oberboden) nicht möglich sein, ist eine linienhafte Versi-
ckerung über Rigolen oder Sickerrohre anzustreben. Unterirdischen Versickerungsanlagen ist - 
zum Schutz von Boden und Grundwasser - in jedem Falle eine ausreichende Vorreinigung vor-
zuschalten. Die Versickerung über einen Sickerschacht (mit entsprechender Vorreinigung) ist nur 
zulässig, wenn zwingende Gründe eine flächenhafte oder linienförmige Versickerung aus-
schließen. 

Der Versickerung ist (bei ausreichend sickerfähigem Untergrund) der Vorzug vor Einleitung in 
ein Oberflächengewässer oder einen Kanal zu geben. 
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Eine Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in ein Gewässer (Oberflächengewässer 
oder Grundwasser) bedarf in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Bei Einleitung in ein 
Oberflächengewässer ist i.d.R. eine Rückhaltung / gedrosselte Einleitung erforderlich. 

Es wird in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit der erlaubnisfreien Versickerung von 
Niederschlagswasser bzw. die Möglichkeit der erlaubnisfreien Einleitung von Niederschlags-
wasser in Oberflächengewässer unter Einhaltung der Voraussetzungen der „Niederschlagswas-
serfreisteilungsverordnung“ (NWfreiV) i.V.m. den „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 
von Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW) bzw. den „Technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer“ (TRENOG) hingewie-
sen. 

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Wege etc. sind 
möglichst in sickerfähiger Ausführung zu gestalten. 

7.3 Grundwasserschutz 

Die Pflege der Grundstücks- und Modulflächen hat ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bzw. 
chemischen Reinigungsmitteln zu erfolgen (ist bereits in den Festsetzungen berücksichtigt). 

Sollte oberflächennahes Grundwasser angetroffen werden, ist bei Gründung im Grundwasser-
bereich (gesättigte Zone) auf verzinkte Stahlprofile zu verzichten und andere Materialien (z.B. 
unverzinkter Stahl, Edelstahl, Aluminium) zu wählen, um eine Auswaschung von Schwermetallen 
in das Grundwasser zu vermeiden. 

Sofern ein Trafogebäude oder ähnliches vorgesehen wird und sofern dort Dächer mit Zink-, 
Blei- oder Kupferdeckung zum Einsatz kommen sollten, sind diese nur mit einer geeigneten Be-
schichtung zu verwenden, um eine Auswaschung von Schwermetailen in das Niederschlagswas-
ser zu vermeiden. 

Bei Errichtung einer Trafostation, sind aus Sicht des Grundwasserschutzes Trockentransformato-
ren oder nicht wassergefährdende esterbefüllte Öltransformatoren mit entsprechenden Auf-
fangwannen vorteilhaft. 

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ggf. Transformatoren) verweisen wir auf die 
Zuständigkeit der Fachkundige Stelle am Landratsamt Tirschenreuth. 

7.4 Denkmalschutz / Bodendenkmäler 

Im Geltungsbereich liegen keine Bodenkmäler. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grundstücken auf denen sich Bodendenkmäler befinden, 
vermutetet werden oder den Umständen nach annehmen muss, der Meldepflicht an das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 7 
BayDSchG unterliegen.  

7.5 Drainagen 

Die Situation von Drainagen/Entwässerung sowie Wegerechte sind dem Verfasser nicht be-
kannt. Diese sind bei Umsetzung der Maßnahmen zu berücksichtigen. Es sind entsprechende 
Informationen einzuholen. 

Die Funktionserhaltung von vorhandenen Drainagen im Hinblick auf benachbarte Grundstücke 
ist sicherzustellen. 

7.6 Land- und Forstwirtschaft 

Den Forst- und Landwirten wird das Recht auf ordnungsgemäße und ortsübliche Bewirtschaf-
tung ihrer Flächen zugesichert. Der Vorhabenträger soll deshalb auf die bestehende Zumut-
barkeit von Immissionen, die bei einer ordnungsgemäßen und ortsüblichen Bewirtschaftung ent-
stehen, hingewiesen, werden. 
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Die Zufahrt zu den forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken ist durch die geplante Erschlie-
ßung zu gewährleisten. 

Anfallendes Oberflächenwasser soll keine Auswirkungen auf benachbarte Flächen haben. 

Bei den Erdarbeiten ist auf eine Schonung des Oberbodens durch separaten Abtrag und Wie-
derauffüllung zu achten. Die Auffüllung soll bodenschonend erfolgen. 

Bei Bepflanzungen sind die gesetzlichen Mindestabstände einzuhalten. 

7.7 Geotopschutz 

Im Bereich des Geltungsbereiches befindet sich das im Geotopkataster Bayern erfasste Ge-
otop Nr. 377A040 (,,Tongrube NE von Wiesau“). Das Geotop ist mit der zweithöchsten geo-
wissenschaftlichen Bewertung („wertvoll") klassifiziert. Der entsprechende Katasterauszug ist 
beigefügt. 

Grundsätzlich sind Geotope ,,ausschließende Kriterien" für die Errichtung von Photovoltaikan-
lagen (PVA). Vgl. hierzu die Anlage zum IMS vorn 19.11.2009, Nr. 1lB5-4112.79-037109, 
das Schreiben ist in der Anlage beigefügt. 

Die antragsgegenständliche Bauleitplanung betrifft jedoch die Errichtung der PVA in einem 
bereits verfüllten Bereich der Tongrube Einsiedel, der somit keine Geotopeigenschaft mehr 
besitzt. lnsofern werden weder der Bestand noch der geowissenschaftliche Wert des - angren-
zenden - Geotops beeinträchtigt' Auch der Hauptgrund für die Erfassung der Tongrube als 
Geotop der sehr seltene Aufschluss tertiärer Tone, wird nach Aktenlage nicht berührt. Weiter 
lässt die Fortsetzung des Abbaus in nördlicher bzw. nordöstlicher Richtung auch langfristig das 
Vorhandensein geowissenschaftlich relevanter Aufschlüsse erwarten.  

Seitens des Geotopschutzes wäre es zu begrüßen, wenn das Geotop nachrichtlich im FNP be-
rücksichtigt werden würde. weiter sollte geprüft werden, ob bei einer Einstellung des Abbaus 
ein Restaufschluss offengehalten werden könnte, sofern Rechtsvorschriften oder Sicherheitsbe-
stimmungen dem nicht entgegenstehen. Einwände gegen die vorliegende Bauleitplanung wer-
den seitens des Geotopschutzes nicht erhoben. 

7.8 Rohstoffgeologie 

Die geplante Photovoltaik-Anlage (Geltungsbereich 1,36 ha) liegt im bestehenden Vorrang-
gebiet für den Abbau von Ton TO 04, Nordöstlich Wiesau, der Planungsregion 6 Oberpfalz-
Nord. 

Dieses Vorranggebiet dient der mittel- bis langfristigen Rohstoffsicherung. 

Der von der PV-Anlage und der daran im Süden unmittelbar anschließende Bereich der Aus-
gleichsfläche wurden bereits abgebaut und wieder verfüllt. Aus diesem Grund besteht von 
Seiten der Rohstoffgeologie (Bayerisches Landesamt für Umwelt) kein Einwand gegen die PV-
Anlage mit der Einschränkung, dass der uneingeschränkte Tonabbau, der ggf. mit einer gewis-
sen Staubentwicklung einhergeht, auch nach der Errichtung der Photovoltaikanlage möglich sein 
muss. 

7.9 Schädliche Bodenverunreinigungen und Altlasten 

Es sind im Vorhabensbereich keine Altlasten bekannt. 

Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, ob eventuell künstliche Auffüllungen mit Abfällen, Altab-
lagerungen, auffällige Verfärbungen, auffälliger Geruch o. ä. angetroffen werden. Sollten 
Auffälligkeiten im Zuge der Baumaßnahmen auftreten, sind umgehend das Landratsamt 
Tirschenreuth und das Wasserwirtschaftsamt Weiden zu informieren, um ggf. das weitere Vor-
gehen zu bestimmen. 
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Gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen durch Verrichtungen auf den betroffe-
nen Flächen sind Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 

7.10 Ersatz- und Ausgleichsfläche 
Spätestens zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses muss die dauerhafte Funktion der Flächen 
für den Ausgleichszweck gesichert sein.  

7.11 Allgemeine Hinweise und Plangenauigkeit 

Planunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit Zustimmung des Planverfas-
sers (auch auszugsweise) verwendet, vervielfältigt, geändert oder an Dritte weitergegeben 
werden. Bei evtl. Abweichungen zwischen der digitalen Planfassung und der ausgehändigten 
Papierfassung haben immer die durch den Planverfasser unterzeichneten Papierfassungen Gül-
tigkeit. 

Bei Grundlage einer Digitalen Flurkarte (DFK) stellt diese keinen amtlichen Katasterauszug dar.  
Der Auszug aus der DFK kann nicht aktuelle Informationen enthalten und ist zur Maßentnahme 
nicht geeignet. 

Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte des Marktes Wiesau zur 
Verfügung gestellt durch die Bayerische Vermessungsverwaltung (Katastervermessungen ge-
mäß Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und 
Katastergesetz – VermKatG,)) durch Befliegung der Bayerische Vermessungsverwaltung er-
stellt. Somit ist von einer hohen Genauigkeit auszugehen, wobei sich dennoch im Rahmen einer 
späteren Ausführungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben können. Dafür kann 
seitens der Gemeinde und des Planverfassers, keine Gewähr übernommen werden. 

7.12 Immissionsschutz 

Freiflächenphotovoltaikanlagen können grundsätzlich durch Geräusch- und Lichtimmissionen 
störend auf ihre Umgebung einwirken; weiterhin verursacht die Stromgewinnung elektrische und 
magnetische Felder. Die Geräuschimmissionen resultieren aus dem Betrieb der für die Einspei-
sung des in der PVA erzeugten elektrischen Stroms in das öffentliche Versorgungsnetz erfor-
derlichen Wechselrichter und Transformatoren. Infolge von Reflexionen des einfallenden Son-
nenlichts an den Oberflächen der Solarmodule wirken PVA’s durch Blendung auf ihre Umge-
bung ein; elektrische und magnetische Felder entstehen letztendlich durch den Stromfluss. 

 

 


